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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 30. September 1982 angemeldete und am 

18. Mai 1983 veräffentlichte Patentanmeldung 

Nr. 82 201 224.1 wurde am 10. September 1986 das 

europàische Patent Nr. 0 079 090 erteilt. 

Anspruch 1 des erteilten Patents hat folgenden Wortlaut: 

11 1. Wärmeaustauscher mit reihenweise angeordnetem 
Rohrbündel, dessen Rohre (21, 2 1 ) in aufeinanderfolgenden 
Reihen jeweils versetzt sind und eine Mehrzahl von 

Plattenrippen (3) durchdringen und dabei mit den Platten 

in tnetallischer Verbindung sind, und die von einem 

Kühlmittel durchstrómt sind und von einem zu kühlenden 

Mittel im Kreuzstrom uinstrómt sind, wobei das zu kühlende 

Mittel zwischen den Plattenrippen strömt und wobei quer 

zur Strómungsrichtung des zu kühlenden Mittels gerichtete 

Schlitze (12) vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, daB 

diese Schlitze (12) in den Plattenrippen (3) jeweils 

stromabwârts zwischen zwei bereits umsträmten Rohren (2 1 ) 

und stromaufwãrts des versetzt angeordneten und zu 
uinströmenden Rohres (2 11 ) angeordnet sind und wobei die 
Rãnder der Schlitze (12) über deren ganze Breite so 

abgebogen sind, daB der von zwei benachbarten Platten- 

rippen (3) gebildete Strömungskanal oberhaib des zu 

umstrómenden Rohres unterbrochen ist und daB das zu 

kühlende Mittel uingelenkt und teilweise in den benach-

barten Strómungskanal abgelenkt wird." 

An diesen unabhängigen Anspruch schlieBen sich die 

erteilten Ansprüche 2 bis 5 unveràndert an. 
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III. Gegen das vorgenannte Patent haben die Firmen 

I. Kühlerfabrik Lãngerer & Reich GmbH & Co KG. 

und 

II. Süddeutsche Kühlerfabrik Julius 

Fr. Behr GmbH & Co. KG 

- nachfolgend Einsprechende I und II bzw. Beschwerde-

fUhrerin I und II - jeweils Einspruch eingelegt. 

Die Einsprüche waren gestützt auf die Druckschriften 

Dl: AU-B-487 906 

Verôffentlichung "Air cool fluids efficiently" der 

Firma Pert ex Division McQuay-Perfex Inc., Milwaukee, 

USA, gedruckt 2-73 

DE-A-2 530 064 

DE-A-2 305 056 

DE-A-2 441 652 und 

DE-A-2 527 147. 

Die Einsprechenden I und II inachten fehiende Neuheit bzw. 

erfinderische Tãtigkeit des Gegenstandes des erteilten 

Anspruchs 1 geltend. 

Mit Entscheidung vom 2. August 1988. hat die Einspruchs- 

abteilung die EinsprUche gemãB Artikel 102 (2) EPU 

zurückgewiesen und das Patent in seiner erteilten Fassung 

aufrechterhalten. 

IV. 	Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung richten 

sich die Beschwerden der Einsprechenden I und II, die am 
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1. September 1988 bzw. 30. September 1988 unter gleich- 
zeitiger Bezahiung der Gebühr eingelegt wurden. Die 
Beschwerdebegründungen gingen am 15. November 1988 bzw. am 
6. Dezember 1988 em. 

Die Beschwerdeführerin I beantragt die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents, 
weil ihrer Meinung nach Dl den Gegenstand des Anspruchs 1 
neuheitsschàdlich trif ft bzw. die Kombination von Dl, D3 
und D5 diesen patenthindernd nahelegt, wobei diesbezüglich 
auch noch auf die 

D7: DE-A-2 813 747 

verwiesen wurde. Es wurde bestritten, daB die Ansprüche 2 
bis 5 des Streitpatents Weiterbildungen des Gegenstandes 
geinäB erteiltem Anspruch 1 darstellen, wobei in diesem 
Zusammenhang auch noch auf D2 verwiesen wurde. 

Die Beschwerdeführerin II beantragt ebenfalls die 
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf 
des Patents, wobei die erfinderische Tãtigkeit des 
Gegenstandes des Anspruchs 1 ihrer Meinung nach aus der 
Sicht der D4 und der D5 nicht gegeben ist. Im ubrigen 
fordert sie eine schärfere, kiare Abgrenzung des 
Anspruchs 1 gegen den Stand der Technik. 

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin hat dem 
Vorbringen der Beschwerdefuhrerinnen widersprochen und 
beantragt die Zurückweisung der Beschwerden;L sie 
verteidigt damit das Patent in seiner erteilten Fassung. 

In einer Mitteilung der Kaininer geinãB Artikel 11 Absatz 2 
VOBK vom 15. Juni 1990 wurde herausgesteilt, daB D7 
môglicherweise wegen Irrelevanz auBer Betracht bleiben 
müsse und daB nach vorlãufiger Auffassung der Kammer Dl 
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dem Gegenstand des Aflspruchs 1 nicht neuheitsschãd].ich 

entgegensteht. Die Einwànde der Beschwerdefuhrerinnen 

wegen fehiender K].arheit bzw. Abgrenzung zuin Stand der 
Technik sowie der vermeintlichen mangeinden Eirtheitlich-

keit des Gegenstandes der abhãngigen Ansprüche mit dein 

Gegenstand des Anspruchs 1 wurden als auBerhaib der 

Einspruchsgründe im Sinne von Artikel 100 EPU liegend 

bezeichnet. 

In der Eingabe vom 18. Juni 1990 führt die Beschwerde-

führerin I weiterhin mangelnde Neuheit ins Feld, und zwar 

gestützt auf Dl und auf D5, insbesondere deren Figur 14. 

VII. In der mündlichen Verhandlung vom 18. Juli 1990 haben die 

Parteien im wesentlichen ihre früheren Argumente wieder-

holt. 

Die Beschwerdeführerin I hielt ihren auf D5 gestützten 

Neuheitseinwand aufrecht, vor allem mit Buck auf deren 

Figuren 14 und 9 sowie Seiten 14, 15 und 8 bis 10; sie 

sieht audi in den Zusatzschlitzen 1134" kein Neuheits-
hindernis, weil nicht zu untersuchen sei worin sich die 
Gegenstãnde der D5 bzw. des Anspruchs 1 unterschieden, 

sondern worin sie identisch seien. F].ankierend verweist 

sie auf die Funktionsangabe des Anspruchs 1 "so abgebogen 

sind, daB ... unterbrochen sind". Gestützt auf die 

Erhebungen von Figur 14 bzw. 9 der D5 sieht die 

Beschwerdeführerin I auch beim bekannten Wãrinetauscher 

bereits ein Umlenken der Luftstrôniung zu den Rohren hin 

als gegeben an, vgl. Figur 14 stichpunktierte Linien 

zwischen "E" und "E". Nur ergänzend trägt sic vor, daB 
bei nicht durchgreifendem Neuheitseinwand Dl die 

beanspruchte Schlitzanordnung und -ausbildung nahelege. 

Die Beschwerdeführerin II steilte in ihrer Argumentation 

vor allem darauf ab, daB die Lehre des Anspruchs 1 
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abstrahierbar sei, dergestalt, daB die Schlitze aus dem 

Totbereich heraus in die "gesunde" strômung verlegt 

würden. Dies sei aber schon D5, insbesondere Seiten 8, 13 

und 14 sowie den Figuren 2, 9, 10, 12 und 14 entnehmbar, 

so daB insgesaxnt D5 schon das "Umlenken" und das 

"Ablenken" der Strómung entnebinbar sei. Die Beschwerde-

führerin II vermiBt darüber hinaus klarstellende Hinweise 

in Anspruch 1 über die Schlitze, etwa dergestalt, daB im 

einzelnen beschrieben werde wie die Schlitze geometrisch 

ausgebildet sind. Durch die Konthination von Dl und D5 
sieht sie die Lehre des Anspruchs 1 als naheliegend an. 

Die Beschwerdeführerinnen I und II hielten im Ergebnis 

ihre Antràge auf Widerruf des Patents unveràndert 

aufrecht. 

Die Beschwerdegegnerin widersprach den Argumenten der 

beiden Beschwerdeführerinnen und kristallisierte die 

Unterschiede zwischen den Gegenständen der D5 bzw. Dl und 

dem des Anspruchs 1 heraus. Mit Buck auf D5 sieht sie nur 

eine partielle Obereinstiminung der Luftströmung im 

Schlitzbereich. Der Unterschied zwischen bloBen 

Ausbeulungen bzw. Brücken geinäB Di. und D5 und den 

beanspruchten Schlitzen mit gegensinnig abgebogenen 

Rãndern wurde besonders herausgestelit. Sofern Anspruch 1 

bezüglich der Schlitze irgend einen Zweifel bezüglich 

deren Geometrie und Funktion of fen lieBe, ergibt nach 

Meinung der Beschwerdegegnerin die Heranziehung der 

Zeichnung und der Beschreibung volikoinmene Klarheit, da 

daraus erhelle, daB die Schlitze mit Materialausstanzungen 

eirihergingen, wobei zudexn die Ränder der Schlitze gegen-

sinnig abgebogen seien. Ein aufwendiger Tiefziehvorgang, 

der charakteristisch ist für die Ausbeulungen bzw. Brücken 

gemãB Dl bzw. D5, kônne damit entfallen; damit sei auch 

eine freiere Materialauswahl möglich, weil beim Gegenstand 

des Anspruchs 1 ein Tiefziehvorgang nicht erforderlich 

sei. 

02937 



6 	T 437/88 

Die Beschwerdegegnerin beantragt somit weiterhin die 

Zurückweisung der Beschwerden und die Aufrechterhaltung 
des Patents in seiner erteilten Fassung. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerden entsprechen den Artikeln 106 bis 108 sowie 
der Regel 64 EPU; sie sind zulãssig. 

Der geltende, erteilte Anspruch 1 entspricht you-

irthaltlich dem ursprünglichen Anspruch 1, wobei lediglich 

die Oberbegriffspassage des ursprünglichen Anspruchs 1 

"weiche mit Mittein zur Strômungsfuhrung und/oder 
Grenz schichtbeeinflussung versehen s md" weggelassen 

wurde. Diese Weglassung ist aber rein abgrenzungs-
technischer Art und verãndert in keiner Weise den Schutz-
bereich des unabhãngigen Anspruches, da die. "Mittel" 

ursprünglich und geltend jeweils im Kennzeichenteil im 

einzelnen angegeben sind (Schlitze ...). 

Die erteilten Ansprüche 2 bis 5 gehen aus den ursprüng-

lichen Ansprüchen 2 (Kennzeichentei].) bzw. 3 bis 5 hervor, 

so daB das erteilte Schutzbegehren Artikel 123 (2) EPU 
genügt. 

Da es unverãndert verteidigt wird, ergibt sich auch kein 

Einwand unter Artikel 123 (3) EPTJ. 

Nàchstkommender Stand der Technik ist jener gemã8 i; von 
diesem Stand der Technik ist die zweiteilige Fassung des 

Anspruchs 1 bestimmt. 
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In der Streitpatentschrift Spalte 1, Zeilen 4 bis 26 1st 

die Problematik derartiger Wàrinetauscher herausgesteilt, 

wobei als Hauptpunkte der Wärmeübergang, die Strómungs-
verluste und die Schlnutzempfind].ichkejt näher diskutiert 
werden. 

Von daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde einen 

Wärmetauscher zu schaffen, bei dern auf einfache und 

kostengünstige Art Mittel zur Verbesserung des Wãrme-

überganges vorgesehen sind, wobei diese Mittel einen 
minimalen Druckverlust haben sollen; sie sollen auBerdem 
weitgehend schmutzunempfindlich sein und eine gleichmäBige 
Durchströmurig der Rippen gestatten. 

Vom Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 ausgehend sieht 

die Erfindung zur Lösung der vorgenannten Aufgabe folgende 
Merkinale vor: 

die Schlitze (12) sind stromabwãrts zwischen zwei 
bereits uinstróniten Rohren (2 1 ) angeordnet; 

die Schlitze (12) sind stromaufwãrts des versetzt 
angeordneten zu umströmenden Rohres (2 11 ) angeordnet; 

C) 	die Ränder der Schlitze (12) sind über ihre ganze 

Breite so abgebogen, daB der Strômungskanal oberhaib 

des zu umströmenden Rohres unterbrochen ist; 

d) 	die Abbiegungen der Schlitze (12) ergeben em 

Umlenken und ein teilweises Ablenken des KUhlmittels 
in den benachbarten Sträinungskanal. 

4. 	Bevor auf die Fragen der Neuheit und erfinderischen 

Tãtigkeit eingegangen wird, soil die Frage geklärt werden, 

ob Anspruch 1 in seiner erteilten, geltenden Fassung kiar 

ist. Unstrittig ist, daB ein Kiarheitseinwand nicht unter 
die in Artikel 100 EPU genannten Einspruchsgründe fâllt. 

02937 	 . . / . . 
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Gleiches gilt für den Einwand der Beschwerdeführerin II 

bezüglich der nicht ausreichenden Abgrenzung zum. Stand der 
Technik. Auf diesen Sachverhalt hat die Kanuner schon in 

der Mitteilung gemãB Artikel 11 (2) VOBK vom 15. Juni 1990 

unter 3. hingewiesen. 

DaB diese Einwãnde aber sachlich nicht gerechtfertigt 

sind, soil nachfolgend aufgezeigt werden: 	- 

	

4.1 	Die tinter 3. genannten Unterschiedsmer]cinale a) bis d) sind 
beim Gegenstand der Dl nicht realisiert. 

Figur 1 der Dl zeigt, daB die Offnungen 1114" nicht strom-
abwãrts zwischen zwei bereits umstrãmten Rohren angeordnet 
sind, sondern, daB sie einem einzigen Rohr jeweils nach-
geschaltet sind. Weiterhin liegen die Of fnungen 11 14" nicht 
stromaufwãrts des versetzt angeordneten, zu umstrOmenden 

Rohres, sondern auf halber Hãhe des versetzt angeordneten 
Rohres. 

Zudem sind die Ränder der Schlitze nicht so über ihre 

ganze Breite abgebogen, daB der Strómungskanal oberhaib 

des zu uinstrômenden Bereiches unterbrochen 1st (Mer]a1 

C)) bzw. sind die Schlitze nicht so abgebogen, daB em 

Umlenken und ein teilweises Ablenken erfolgt. 

	

4.2 	Die Dl basiert auf Ausbeulungen, d. h. das Rippenbiech 1st 

lediglich durch Querschnitte getrennt und anschlieBend in 

einem Tiefziehvorgang zum Hôcker "14" ausgebeult. Es 1st 

richtig, daB die Hacker bzw. Ausbeulungen 11 14" tells in 
und tells gegen die Strãmungsrichtung orientiert sind. 

Betrachtet man die Rànder der vorgenannten Querschnitte liii 

Rippenblech, so 1st allenfalis ein Rand abgebogen, nicht 

aber der andere. Wenn im angegriffenen Anspruch 1 (Merkmal 
C)) ausgesagt 1st, daB die Rãnder abgebogen sind, heiSt 

dies bei sinngemãser Auslegung dieser Passage tinter 

ra 
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Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnung, daB beide 
Rànder der Schnittstelle abgebogen sind, und zwar' 
gegensinnig. Damit 1st aufgezeigt, daB die Abbiegungen 
gemãB Mer]cinal C) des Arispruchs 1 beim Gegenstand der Dl 
fehien, so daB in der Folge auch das Merkmal d) des 
Anspruchs 1, das die Funktion dieser Abbiegungen im 
einzelnen anspricht (Umlenken bzw. Ablenken) beim 
Gegenstand der Dl nicht realisiert ist bzw. realisiert 
sein kann. 

Anspruch 1 1st somit formal in Ordnung, Regel 29 (1) (a) 
und (b) EPU, und der Einwand fehlender Abgrenzung zurn 
Stand der Technik 1st sachlich nicht gerechtfertigt. 

4.3 	Breiten Rauin nahm in der mündlichen Verhandlung vor der 
Kainmer der Begriff "Schlitze" des Anspruchs 1 em, well 
unter diesen Begriff sowohl soiche mit Materialaus-
stanzungen (Streitpatent) wie auch soiche ohne Material-
ausstanzungen, also reine Materialtrennstellen fallen, 
vgl. Dl und D5. 

GemãB Artikel 69 (1) EPU und zugehörigem Protokoll sind 
die Beschreibung und die Zeichnung zur Auslegung der 
Patentansprüche heranzuziehen. Auf den vorliegenden Fall 
übertragen bedeutet dies gemãB Spalte 3, Zeilen 39 his 43 
der Streitpatentschrift, daB zur Schlitzbildung Material 
ausgestanzt wird, d. h. daB etwas fehlt, genau so wie es 
in Figuren 2 und 3 der Streitpatentschrift dargesteilt 
1st. Der Strômungskanal ist damit in Ubereinstitnmung mit 
Merkmal C) des Anspruchs 1 tatsãchlich unterbrochentt. 

Die erteilte Beschreibung Spalte 4,Zeilen 18 bis 25 in 
Verbindung mit den erteilten Figuren 2 und 3 verinittelt 
die Lehre, daB mit dem Ausstanzen von Material em 
gegensinniges Abbiegen der Schlitzrãnder eirthergeht, so 
daB - wie aus Spalte 4, Zeilen 25 bis 29 und aus Figuren 2 

ii 
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und 3, vgl. Pfeile 16 bzw. nichtbezifferte Pfeile 

ersichtlich - ein Umlenken und ein Ab].enken der Strômung 
erfolgt. 

Soilte auch noch der Begriff "Rohre" des Anspruchs 1 einer 

Auslegung bedürfen, so gibt bereits der erteilte 

Anspruch 3 Hilfestellung, und im übrigen ist bei Heran-

ziehung der Beschreibung und der Zeichnung kiar, daB in 
vorliegendem Falle "Rohre" zu interpretieren sind als 
"Zylinderrohre". Dieser Sachverha].t ist aber erkennbar von 

nachrangiger Bedeutung, weil sich am Wesen der Erfindung 

wenig bzw. nichts ãndert, wenn statt der Rundrohre z. B. 
Quadrat- oder Sechseckrohre eingesetzt würden. 

4.4 	Zusammenfassend ist somit festzustellen, daB die Begriffe 
des Anspruchs 1 "Schlitze, Abbiegungen" ggf. der Inter - 
pretation bedürfen, soilte die Zweckbestimmung des 
Anspruchs 1 (Merkmale C) und d)), nãmlich "so abgebogen 
sind, daB ..." aus sich heraus den Fachmann nicht in die 

Lage versetzen, die in Rede stehenden Begriffe geometrisch 

im einzelnen festzulegen. Die Kainmer ist daher der 

Meinung, daB bei Hinzuziehung der Beschreibung und der 

Zeichnung die Lehre des Anspruchs 1 so k].ar ist, daB em 

Vergleich mit dem Stand der Technik moglich und sinnvoll 

ist. Im übrigen scheint damit auch für einen eventuellen 

Verletzungsfall ein sicheres Mittel vorzuliegen, urn die 

Lehre des Anspruchs 1 einer anderen Lehre gegenuberzu-

stellen. Hervorzuheben ist in diesem Zusainmerthang, daB die 
Beschreibung und die Zeichnung, was die zu interpretieren-

den Begriffe anbelangt, zu vollstândig identischen Aus-

sagen führen. Der diesbezügliche Einwand der Beschwerde-

fuhrerin I, wonach in Figur 3 der Streitpatentschrift 

Umlauflinien und Schraffuren fehien, scheint irrelevant, 

weil Patentzeichnungen nicht mit den Ma8stãben von 

Werkstattzeichnungen gesehen werden dürf en. 
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U, 

5. 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu gegenüber dem 
Inhalt der Dl bis D6. Die erst im Beschwerdeverfahren 
genannte D7 bleibt wegen Irrelevanz von alien weiteren 
Betrachtungen ausgeschlossen, wie bereits in der 
Mitteilung gemàB Artikel 11 (2) VOBK vom 15. Juni 1990 
angekündigt und in der niündlichen Verhandiung vom 
18. Juli 1990 bekràftigt. 

Weshaib Dl den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nenheits-
schãdiich trif ft, wurde vorstehend bereits unter 4.1 und 
4.2 detailliert ausgeführt. D2, D3, D4 und D6 stehen dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 schon ferner, sie wurden nie 
ais die Neuheit in Frage stellende Druckschrifteri 
gewertet, so daB sich hierzu weitere Ausführungen im 
Zusammenhang mit der Frage der Neuheit erübrigen. 

Bis zuietzt hat die Beschwerdeführerin I die D5 als 
neuheitsschãdlich postuliert. Die Kaxniner vermag diesem 
Einwand aus den nachfolgenden Gründen nicht zu foigen: 

Es trif ft nicht zu, daB bei D5 geinaB Aussage des Ober-
begriffs bzw. Kennzeichen des Anspruchs 1 die Schlitze 
quer zur Strómungsrichtung angeordnet sind. GemäB 
Anspruch 1 gibt es erkennbar nur eine Sorte von Schuitzen, 
nãmlich soiche die quer zur Strömungsrichtung orientiert 
sind. Das trif ft für den Gegenstand der D5 nicht zu, weil 
neben quer angeordneten Schlitzen 11 35" auch noch schräg 
angeordnete Schlitze 11 34" sei es einlauf-, sei es auslauf-
seitig, vgl. Figur 14, vorgesehen sind. 

Bereits dieses Merkmal ist somit differenzierend, so daB 
der Neuheitseinwand nicht gerechtfertigt ist. Es sei 
lediglich noch auf ein weiteres differenzierendes Mer]cnal 
hingewiesen: GemãB Anspruch 1 sind die Rãnder der Schlitze 
iIber deren ganze Breite "so abgebogen, daB ...". Nach 
Auslegung dieser Angabe im Sinne der Beschreibung und der 
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Zeichnung, vgl. 4.3 und 4.4, bedeutet dies gegensinnig 

abgebogene Sch].itzrãnder; dem stehen bloBe Brücken bzw. 

Hacker bei D5 entgegen, vgl. deren Figuren 7 bzw. 9, die 

einen hôheren Druckverlust ergeben als die beanspruchten 

Uberleitmittel. Daraus erhelit, daB die Neuheit des 

Gegenstandes des Anspruchs 1 gegeben ist. 

	

6. 	Die Frage der Patentfáhigkeit des Gegenstands des - 

Anspruchs 1 konzentriert sich somit auf das Vorliegeri bzw. 
Nichtvorliegen erfinderischer Tãtigkeit. 

	

6.1 	Die vorstehende Analyse der Dl, vgl. 4.1 und 4.2, zeigt, 
daB dort die kennzeichnenden Merkmale a) bis d) des 
Anspruchs 1 nicht vorliegen. 

Die Lehre der Dl ist vielmehr darauf gerichtet einen 
Wârmetauscher anzugeben, der für vechselnde Strãmungs-
richtungen konzipiert ist. Aus diesem Grunde sind die 
Ausbeulungen bzw. Hôcker 1114" unterschiedlich orientiert, 
d. h. sie fangen die Kühl].uft tei].weise ein bzw. sie 
werden vom Rücken her angestrãmt. Schon diese unterschied-

liche Probleinstellung bzw. die dadurch bedingten Lãsungs- 

merkma].e rücken Dl für den Fachmann vorn Prinzip des 

Anspruchs 1 weg. Abgesehen von der Anordnung der 
Ausbeulungen auf halber Hôhe des versetzt angeordneten 

Rohres und der Zuordnung zu einem einzigen Rohr (Merkinale 

a) und b) des Anspruchs 1), weist nichts in Dl auf die 
Mer)anale C) und d) hin, veil keine gegensinnig abgebogenen 
Schlitzrãnder und deren Auswirkungen auf das Strômungs-
mittel entnehinbar sind. Auch was die Schlitzbildung an 

sich betrif ft, regt Dl nicht dazu an, Material auszu-
stanzen, da aus Dl allenfalls Trennstellen entnehinbar 
sind. 
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6.2 	Die Druckschrift D5 ist insgesanit auf ein anderes Konzept 

als jenes des Anspruchs 1 gerichtet. Dort wird ganz auf 
die Wellenform der Luftströmung gebaut, vgl. Figuren 13 

bis 15, in denen jeweils strichpunktiert dargestelit ist, 

wie die Luft die Rohre umströmt. Hintergrund dieser 

Wellenform der Luftströmung sind grundsãtzlich radiale 

Schiitze, die im Bereich von 360° (Figur 8) oder 180° 

(Figuren 12 und 13) oder 60° (Figuren 14 und 15) der Rohre 

angeordnet sein können. Im Gegensatz dazu lehrt 

Anspruch 1, daB alle Schlitze quer zur Ströinungsrichtung 

orientiert sind, d. h. es gibt insgesamt nur eine Sorte 

von Schlitzen, nämlich Quer- aber nie Radialschlitze. Nach 

Auffassung der Kanuner regt auch die Form der Brücken bzw. 

Ausbeulungen der D5 den Faclunann nicht an, von Dl 

ausgehend diese Form der Strömungsleitmittel zu ersetzen 

durch die Strâmungsleitmittel gemäB Merkmalen c) und d) 

des Anspruchs 1. 

	

6.3 	Das Ausstanzen von Metall zur Strómungsunterbrechung und 

das gegensinnige Abbiegen der so entstandenen Schlitz- 

ränder ist insgesaxnt im hier vorliegenden Stand der 

Technik ohne Vorbild. Zwar spricht D5 in Seite 16, 

Absatz 2 vom Stanzen oder Lochen zur Schlitzbildung, aber 

damit ist kein Hinweis auf die beanspruchte Schlitz-

konfiguration gegeben, da dort das Lochen/Stanzen nur die 

Vorstufe für das gegensinnige Abbiegen der Schlitzränder 

ist. Der besagte Hinweis von D5 geht damit nicht über die 

Ausstanzungen mi Rippenbiech gemãB D4 hinaus, vgl. Figur 2 
und 3 Bezugszeichen 11 42". 

	

6.4 	Aus D3 ist grundsàtzlich das Abbiegen von "Schlitzrãndern" 

bekannt, vgl. Figuren 1 und 2 Bezugszeichen "5", jedoch 

sind diese Abbiegungen nur nach einer Seite des Rippen-

bleches hin ausgeführt, sie stinunen hinsichtlich ihrer 

Anordnung zu den Rohren nicht mit dein Gegenstand des 

Anspruchs 1 überein und haben auch sonst eine andere 

Funktion (Wirbelbildung ...); sie sind aber nicht dazu 
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bestimmt die Luft von einem Kanal in den benachbarten 

abzu].enken. 

	

6.5 	Se].bst wenn der Fachmann somit Dl, D3, D4 und D5 
ko]nbinieren würde, ergibt sich somit kein direkter Weg zum 

Wãrmetauscher gemãB Anspruch 1. D2 und D6 mãgen in diesem 

Zusanunenhang au.Ber Betracht bleiben, wei]. D2 ohnehin nur 

Bedeutung für Anspruch 2 hat und D6 Schlitze verschiedener 

Lange teils vor, tells auf Hôhe und teils nach den zu 

umstrãmenden Rohren aufweist. D2 und D6 haben bereits in 

der mündlichen Verhandlung vom 18. Juli 1990 keine Ro].le 

mehr gespielt, so daB sich weitere Ausführungen hierzu 

erübrigen. 

	

6.6 	Zusainmenfassend verag die Kamnier somit nicht zu erkennen, 
daB der zu berücksichtigende Stand der Technik den 

Gegenstand des Anspruchs 1 nahelegen solite, sei es 

einzeln oder in Konibination. 

	

7. 	Die Argumente der Beschwerdefuhrerinnen sind insgesaint 

nicht angetan, diese SchluBfolgerung in Zweifel zu 
ziehen: 

	

7.1 	Die Betrachtungsweise der D5 seitens der Beschwerde- 

führerin I stelit nicht ab auf das was die D5 insgesaxnt 

lehrt. Dort wo auf Unklarheit gepocht wird (Schlitze, 

Abbiegungen, Rohre) wird auBer acht gelassen, daB die 

Beschreibung urid die Zeichnung zur Auslegung heranzuziehen 

ist, vg].. 4.3 und 4.4. Dem steht un Gegensatz zuni Vortrag 

der Beschwerdeführerin I nicht entgegen, daB der Schutz-

bereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche 

bestimnit ist, Artikel 69 (1) Satz lEPU. 

	

7.2 	Nach Auffassung der Kanimer erschãpft sich die Lehre des 

angegriffenen Anspruchs 1 nicht darin, die Schlitze aus 

deni Tothereich der Strômung herauszulegen in den Bereich 
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der gesunden Strómung. Anspruch 1 erreicht dies wie 
vorstehend ausgeführt wurde mit Mittein, die bisher mm 
Stand der Technik nicht realisiert wurden, vgl. Merkmale 
C) und d) des Anspruchs 1. Dem steht auch nicht entgegen, 
daB z. B. mit anderen Mittein, z. B. den Ausbeu-
lungen/Brücken gemãB Dl und D5 auch schon Strömungen 
abgelenkt wurden und ggf. auch ein Kanalwechsel erreicht 
wurde. Wesentlich scheint der Kamnmner zu sein, daB das 
beanspruchte Ablenken und Umlenken in vieler Hinsicht in 
vorteilhafter Weise erreicht wird, und zwar ohne 
unmittelbar verwertbares Vorbild aus dem Stand der 
Technik. Herstellungstechnisch bietet die beanspruchte 
Schlitzbildung Vorteile, da ein Tiefziehen entbehrlich 
ist; es genügt ein blol3es Abbiegen der Rãnder. Die Folge 
davon ist die Möglichkeit nicht tiefziehfâhiges Material 
einzusetzen. Strômungstechnisch ist die beanspruchte 
Schlitzausbildung insofern den bekannten Schlitzaus-
bildungen überlegen als sie mit geringeren Druckverlusten 
einhergeht. SchlieBlich ist auch der Aufgabenaspekt der 
Schinutzunemnpfindlichkeit vollstândig und in vorteilhafter 
gelôst, da das Argument der Beschwerdegegnerin glaubhaft 
erscheint, daB die Materialausstanzurigen (Unterbrechung 
gemãB Merkxnal C) VOfl Anspruch 1) einen groBen DurchlaB für 
die Luft ohne die Gefahr überrnãBigen Zusetzens ergeben, 
wobei aber diese für den Wârmeaustausch fehienden 
Rippenflãchen durch den erhöhten Wirkungsgrad des 
beanspruchten Wärinetauschers gegenuber bekannten 
Konstruktionen mehr als ausgeglichen werden. 

7.3 	Vorstehende Analyse der Aufgabenlösung nach Anspruch 1 
zeigt, daB es einer Reihe von Uberlegungen in 
verschiedenen Richtungen bedurfte, urn zum Gegenstand von 
Anspruch 1 zu gelangen. Dies ist für die Kanimer em 
zusàtz]iches Indiz, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 
auch auf erfinderischer Tätigkeit mm Sinne des Artikels 56 
EPU beruht. 
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Dem erteilten Anspruch 1 kãnnen die erteilten Ansprüche 2 
big 5 unverãndert folgen, da sie als abhàngige Ansprüche 

per Definition un europãischen Erteilungsverfahren 
einheitlich sind, Regel 29 (3) EPU bzw. "Prufungsricht-

linien" CIII, 7.8. 

Damit liegen insgesamt keine Gründe vor, die gegen die 

Aufrechterhaltung des Patents in seiner erteilten Fassung 

sprechen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerden werden zurückgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
	

C.T. Wilson 

,v 2S 
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